
Berichtigung der Verordnung (EU) 2025/392 des Rates vom 24. Februar 2025 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Belarus und der 

Beteiligung von Belarus an der Aggression Russlands gegen die Ukraine

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2025/392, 24. Februar 2025)

Seite 8, Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b, neuer Absatz 1b, Buchstabe b:

Anstatt: „b) diese Güter oder Technologien oder die damit verbundene technische Hilfe oder Finanzhilfe im 
Rahmen von vor dem 26. Februar 2022 geschlossenen Verträgen oder von für deren Erfüllung 
erforderlichen akzessorischen Verträgen bereitzustellen sind, sofern die Genehmigung vor dem 
1. Mai 2022 beantragt wird.“

muss es heißen: „b) diese Güter oder Technologien oder die damit verbundene technische Hilfe oder Finanzhilfe im 
Rahmen von vor dem 3. März 2022 geschlossenen Verträgen oder von für deren Erfüllung 
erforderlichen akzessorischen Verträgen bereitzustellen sind, sofern die Genehmigung vor dem 
1. Mai 2022 beantragt wird.“
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